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Betreff: 
 
Förderantrag im Städtebauförderprogramm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" 
 
Beschlussantrag: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt auf Empfehlung des Magistrats und des Haupt- u. 
Finanzausschusses, einen Förderantrag zur Aufnahme in das Städtebauförderprogramm 
„Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ einzureichen. 
 
Begründung: 
 
Die Stadt strebt die Aufnahme in das Städtebauförderprogramm „Wachstum und nachhaltige 
Erneuerung“ an. Ziel des Programms ist es, Kommunen bei der zukunftsfähigen Entwicklung ihrer 
Stadt- und Ortsteile zu unterstützen – insbesondere im Hinblick auf den demografischen Wandel, 
Klimaanpassung, Innenentwicklung sowie die Umgestaltung bestehender Infrastrukturen. 
Um fristgerecht einen Förderantrag stellen zu können, ist ein entsprechender Beschluss der 
Stadtverordnetenversammlung erforderlich. Mit dem Beschluss wird die grundsätzliche Bereitschaft 
der Stadt zur Teilnahme am Programm erklärt. Die inhaltliche Ausgestaltung der geplanten 
Maßnahmen ist nicht Gegenstand dieses Beschlusses und erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. 
 
Mit der Teilnahme am Städtebauförderprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ sollen 
städtebauliche Maßnahmen unterstützt werden, die auf eine nachhaltige Entwicklung, die 
Anpassung an den Klimawandel sowie die Stärkung und Aufwertung bestehender Stadt- und 
Ortskerne abzielen. Die Aufnahme in das Programm bietet der Stadt die Möglichkeit, langfristig 
Fördermittel für entsprechende Entwicklungsmaßnahmen zu erhalten und gezielt in die 
städtebauliche Zukunft zu investieren. 
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Zusatzbeschluss: 
 

 
Zustimmungsvermerke: Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom:  

Die Vorlage wird - mit Zusatzbeschluss - genehmigt - nicht genehmigt - 
zurückgestellt. 
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